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Das war ernsthaft. WIllkommen im ÖD. Trost: Sobald du den Fuß in die Schule gesetzt und auch
nur eine Minute was auch immer gearbeitet hast, hast du bereits einen einklagbaren,
unbefristeten Arbeitsvertrag abgeschlossen. Passieren kann dir also im Prinzip nichts. Wie sieht
denn die anfangs von Dir erwähnte Einstellungszusage aus?
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